
  

 

Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
08/2018

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Aufforderung zu Abgabe einer
Steuererklärung
Hinweis des Finanzamtes unschädlich

Privater Sicherheitsdienst
Kosten können außergewöhnliche Belastungen
darstellen

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/950310

info@hank-und-partner.de

Sehr geehrte Mandanten,

als die Fristen für Immobilienverkäufe im Rahmen eines privaten Ver-

äußerungsgeschäfts von zwei Jahren mal eben auf zehn Jahren verfünf-

facht wurden, sah der erste Gesetzesentwurf keinerlei Ausnahmen vor.

Bei der bis dahin geltenden zweijährigen Frist war eine Besteuerungs-

ausnahme schlicht nicht so wichtig gewesen, da man die Frist aussit-

zen konnte.

Bei zehn Jahren sieht das schon anders aus. Steht hier z. B. aus berufli-

chen Gründen ein Umzug an, kann man nicht so einfach die Frist von

zehn Jahren aussitzen. Nicht zuletzt die zahlreichen Beamten, die sei-

nerzeit durch den Umzug von Bonn nach Berlin ihr Eigenheim am Rhein

für ein neues Domizil an der Spree aufgaben, wären dann von ihrem

Dienstherrn zur Kasse gebeten worden. Die Folge: Fast in letzter Minute

wurden doch noch Besteuerungsausnahmen für Immobilien eingefügt,

die zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden.

Wer damit aber dachte, dass man nun mit dem Eigenheim auf der

sicheren Seite ist, hat nicht mit der Kreativität des Fiskus gerech-

net. Ein häusliches Arbeitszimmer, welches nun schon per Definition

ausschließlich beruflich genutzt werden muss, solle nicht unter die

Besteuerungsausnahmen der eigenen Wohnzwecke fallen.

Dies könnte sich nun ändern, denn das FG Köln hat entschieden, dass

der auf das häusliche Arbeitszimmer eines privat genutzten Eigenheims

entfallende Veräußerungsgewinn nicht zu Einkünften aus privaten Ver-

äußerungsgeschäften führt, wenn eine weit überwiegende Eigennut-

zung der Wohnung im Übrigen vorliegt. Das letzte Wort wird aber der

BFH haben (Az: IX R 11/18). Daher muss man noch abwarten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.08.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang der 

Zahlung.

15.08.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.08. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.08.2018.

Anmerkung: In Teilen Bayerns und im Saarland ist der 15.8.2018 ein 

Feiertag (Mariä Himmelfahrt). Aus diesem Grund verschiebt sich dort 

der Termin für die Abgabe der Gewerbesteuer- und Grundsteuervoran-

meldungen auf den 16.8.2018 (Donnerstag). Die dreitägige Zahlungs-

Schonfrist für Gewerbesteuer- und Grundsteuervoranmeldungen en-

det dann am 20.8.2018 (Montag).

Aufforderung zu Abgabe einer Steuererklärung:  
Hinweis des Finanzamtes unschädlich

Fordert die Finanzbehörde den Steuerpflichtigen zur Abgabe einer Ein-

kommensteuererklärung auf, so ist er gemäß § 149 Absatz 1 Satz 2 

Abgabenordnung (AO) hierzu gesetzlich verpflichtet. Folge ist, dass 

sich der Beginn der Festsetzungsfrist nach § 170 Absatz 2 Satz 1 Nr. 

1 AO richtet. Wie der Bundesfinanzhof (BFH) weiter entschieden hat, 

liegt eine Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung auch dann vor, 

wenn das Finanzamt zusätzlich ausführt, der Steuerpflichtige möge 

das Schreiben mit einem entsprechenden Hinweis zurücksenden, falls 

er seiner Ansicht nach nicht zur Abgabe einer Steuererklärung ver-

pflichtet ist.

Streitig ist, ob der Kläger zur Einkommensteuer 2006 zu veranlagen ist. 

Er reichte mit Schreiben vom 29.12.2011 beim beklagten Finanzamt, 

eingegangen am 30.12.2011, seine Einkommensteuererklärung für 

das Jahr 2006 ein. Neben Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 

erklärte er solche aus Vermietung und Verpachtung mit einem Wer-

bungskostenüberschuss von mehr als 5.000 Euro.

Ein Schreiben des Finanzamtes vom 20.09.2007 hat folgenden Wort-

laut: „...nach dem Stand vom 10.09.2007 ist die folgende Steuererklä-

rung hier bisher nicht eingegangen: Einkommensteuer 2006. Ich bitte, 

die Steuererklärung spätestens bis 22.10.2007 beim oben bezeichneten 

Finanzamt abzugeben. Sollte dies zwischenzeitlich bereits geschehen 

sein, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos. Falls 

Sie die Steuererklärung allerdings vor mehr als zwei Wochen abgege-

ben haben oder der Auffassung sind, zur Abgabe einer Steuererklärung 

nicht verpflichtet zu sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dieses Sch-

reiben mit einem kurzen Hinweis auf der Rückseite an das Finanzamt 

zurücksenden würden. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass das Fi-

nanzamt berechtigt ist, weitere Maßnahmen (zum Beispiel Festsetzung 

von Zwangsgeld nach § 328 AO oder Schätzung nach § 162 AO) zu 

ergreifen, wenn ihm die Steuererklärung nicht bis zum oben genannten 

Termin vorliegt. Wegen einer bereits eingetretenen Verspätung oder 

wegen Nichtabgabe der Steuererklärung kann im Übrigen nach § 152 

AO ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Ihr Finanzamt“.

Das Finanzamt lehnte die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung 

ab, weil bereits Festsetzungsverjährung eingetreten sei. Es handele 

sich um eine Antragsveranlagung, da keiner der Tatbestände des § 46 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erfüllt sei. Die hierge-

gen gerichtete Klage hatte vor dem BFH Erfolg. Das Finanzamt habe 

es zu Unrecht abgelehnt, den Kläger zur Einkommensteuer 2006 zu 

veranlagen.

Nach § 169 Absatz 1 Satz 1 AO sei eine Steuerfestsetzung unzulässig, 

wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist, die vier Jahre betrage und 

grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres beginne, in dem die Steu-

er entstanden ist. Nach § 170 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 AO in der für das 
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Streitjahr geltenden Fassung beginne die Frist, wenn eine Steuererklä-

rung oder -anmeldung einzureichen oder eine Anzeige zu erstatten ist, 

mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung, Steueran-

meldung oder die Anzeige eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ab-

lauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Entstehen der Steuer folgt.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung wird 

laut BFH auch dann begründet, wenn das Finanzamt den Steuerpflich-

tigen auffordert, eine Steuererklärung abzugeben. Teilweise werde der 

Regelungsgehalt einer Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung 

und damit das Vorliegen eines Verwaltungsakts allerdings verneint, 

wenn sich die Steuererklärungspflicht als solche bereits aus dem Ge-

setz ergibt. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung stelle indes 

auch eine gesetzeskonkretisierende Aufforderung zur Einreichung von 

Unterlagen einen Verwaltungsakt dar.

Hier stelle das Schreiben vom 20.09.2007 eine Aufforderung zur Ab-

gabe einer Steuererklärung in Form eines Verwaltungsakts dar. Der 

Kläger werde darin unter Setzung eines Termins unmissverständlich 

aufgefordert, die Steuererklärung für 2006 einzureichen, weil sie dem 

Finanzamt bisher nicht vorliege. Das Finanzamt weise zudem darauf 

hin, dass es berechtigt sei, zu Zwangsmitteln zu greifen, sollte die Steu-

ererklärung bis zum genannten Termin nicht vorliegen. Mithin gebe 

die Behörde zu erkennen, dass sie sich für berechtigt hält, die Abgabe 

der angeforderten Steuererklärung mit den Mitteln des Verwaltungs-

zwangs durchzusetzen. Da das maßgebliche Unterscheidungskriteri-

um zwischen einem Verwaltungsakt und einer sonstigen behördlichen 

Maßnahme die Erzwingbarkeit sei, spreche dies entscheidend für das 

Vorliegen einer Aufforderung in Form eines Verwaltungsakts.

Dieser Auslegung stehe auch der Hinweis des Finanzamtes nicht ent-

gegen, wonach der Kläger das Schreiben mit einem entsprechenden 

Vermerk zurücksenden solle, falls er die Auffassung vertrete, er sei zur 

Abgabe einer Steuererklärung nicht verpflichtet. Hierdurch sei die Ab-

gabe der Einkommensteuererklärung nicht in das Belieben des Klägers 

gestellt, sondern nur in Aussicht gestellt worden, die Aufforderung zur 

Abgabe der Erklärung zu widerrufen oder zurückzunehmen, wenn der 

Kläger hinreichende Gründe benenne, dass ihn keine diesbezügliche 

Pflicht treffe.

Da der Kläger demnach für 2006 zur Abgabe einer Einkommensteuer-

erklärung verpflichtet war, war die vierjährige Verjährungsfrist infolge 

der Anlaufhemmung nach §§ 169 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, 170 Absatz 2 

Satz 1 Nr. 1 AO bei Einreichung der Steuererklärung im Dezember 2011 

noch nicht abgelaufen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.10.2017, VI R 53/15

Privater Sicherheitsdienst: Kosten können  
außergewöhnliche Belastungen darstellen

Die Kosten für die Beauftragung eines privaten Sicherheitsdienstes 

führen zu außergewöhnlichen Belastungen, wenn die Aufwendungen 

notwendig und angemessen sind, um eine Gefahr für Leib und Leben 

abzuwehren. Dies hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster ent-

schieden.

Im Streitfall nahm die zwischenzeitlich verstorbene Klägerin eine er-

wachsene und sich als Ärztin ausgebende Frau im Wege der Adoption 

als Kind an, erteilte ihr General- und Vorsorgevollmacht und setzte sie 

als Erbin ein. Die Klägerin wurde von ihrer Adoptivtochter mit Medi-

kamenten „ruhig gestellt“ und in einen körperlichen Dämmerzustand 

versetzt, der nur dann durch weitere Medikamente unterbrochen wur-

de, wenn die Klägerin wichtige Termine wie Notartermine, u.a. für die 

Erbeinsetzung der Adoptivtochter, wahrnehmen musste. Nachdem sie 

sich befreien konnte, widerrief die Klägerin die Vollmachten und die 

Erbeinsetzung und zog in eine Seniorenresidenz, in der sie sich 24 Stun-

den am Tag durch einen privaten Sicherheitsdienst bewachen ließ, weil 

ihre Adoptivtochter und von dieser beauftragte Personen mehrfach 

versucht hatten, die Klägerin dort aufzusuchen. Die Berücksichtigung 

der hierfür entstandenen Kosten als außergewöhnliche Belastungen 

lehnte das Finanzamt ab.

Der Senat gab der hiergegen erhobenen Klage statt, nachdem er eine 

umfangreiche Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmungen zur Be-

drohungslage der Klägerin durchgeführt hatte. Die Aufwendungen für 

den privaten Sicherheitsdienst seien der Klägerin aus tatsächlichen 

Gründen zwangsläufig erwachsen. Sie sei aufgrund der Behandlung 

durch ihre Adoptivtochter einer schweren gesundheitlichen Bedro-

hung ausgesetzt gewesen und in ihrer persönlichen Freiheit unzumut-

bar eingeschränkt worden. Es habe auch die Gefahr einer Entführung 

und damit einer Wiederholung der körperlichen Übergriffe bestanden. 

Die Klägerin sei gezwungen gewesen, sich vor weiteren möglichen An-
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griffen gegen Leib und Leben zu schützen. Da es sich bei der Senioren-

residenz nicht um eine geschlossene Anlage gehandelt habe, seien die 

Aufwendungen für den Sicherheitsdienst auch den Umständen nach 

notwendig und angemessen gewesen.

FG Münster, Mitteilung vom 15.02.2017 zum Urteil 13 K 1045/15 E 

vom 11.12.2017

Mehrwertsteuer: Mindestnormalsatz  
in der EU beträgt 15%

Der Rat der Europäischen Union hat am 22.06.2018 eine Richtlinie ver-

abschiedet, mit der der Mindestnormalsatz von 15 Prozent dauerhaft 

festgelegt wird.

Der Mindestnormalsatz verhindere übermäßige Unterschiede zwi-

schen den Mehrwertsteuersätzen der Mitgliedstaaten, erläutert der 

Rat. Dies beseitige das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen durch 

niedrigere Mehrwertsteuersätze, die sich auf den grenzüberschreiten-

den Einkauf und Handel auswirken würden.

Seit 1993 erstmals Mehrwertsteuerregeln für den EU-Binnenmarkt an-

gewendet worden seien, sei ein Mindestnormalsatz von 15 Prozent auf 

vorläufiger Grundlage aufrechterhalten worden. Er sei zuletzt im Mai 

2016 für zwei Jahre – mit Ablaufdatum 31.12.2017 – verlängert worden.

Derzeit würden Vorschläge zur Ersetzung der aktuellen „Übergangs-

Mehrwertsteuerregelungen“ durch ein endgültiges Mehrwertsteuer-

system und zur Reformierung der Mehrwertsteuersätze erörtert. Dazu 

hatte die Europäische Kommission im Januar und im Mai 2018 Vor-

schläge vorgelegt.

Rat der Europäischen Union, PM vom 22.06.2018

Umstrittene Share-Deals: Finanzministerkonferenz 
beschließt Gegenmaßnahmen

Die Finanzministerkonferenz hat am 21.06.2018 einen Beschluss über 

Steuergestaltungen bei der Grunderwerbsteuer gefasst. Wie die Berli-

ner Senatsverwaltung für Finanzen mitteilt, sieht dieser insbesondere 

die Absenkung des Beteiligungsquorums von 95 auf 90 Prozent bei so 

genannten Share-Deals vor sowie zahlreiche Einzelmaßnahmen, die 

die Hürden für solche Steuergestaltungen erhöhen.

Bei solchen Steuergestaltungen verbleibe das Grundstück im Eigentum 

einer Gesellschaft, die dahinterstehenden Anteilseigner würden aber zu 

wesentlichen Anteilen ausgetauscht, erläutert die Berliner Senatsver-

waltung für Finanzen. Somit ändere sich zwar die faktische Verfügungs-

gewalt, aber nicht der Eigentümer im rechtlichen Sinne. Diese Art von 

Share-Deals diene häufig der Umgehung der Grunderwerbsteuer. 

Gerade in Metropolen wie Hamburg und Berlin führe dieses Umgehen 

der Grunderwerbsteuer dazu, dass Wertsteigerungen eines Grundstücks 

auf dem Papier zu ständigem Eigentümerwechsel führen. Die dadurch 

künstlich steigenden Kaufpreise müssten in der Regel von den jeweiligen 

Mietern getragen werden. Dies betreffe sowohl den Wohnungsmarkt als 

auch das Gewerbe. Die Länder Hamburg und Berlin hätten sich daher 

dafür stark gemacht, das maßgebliche Quorum deutlich abzusenken, 

um die Spekulation mit Grundstücken noch effektiver zu unterbinden. 

Diesem Anliegen seien die Finanzminister nun teilweise gefolgt. Den 

aktuellen Beschluss der Finanzministerkonferenz wertet die Berliner 

Senatsverwaltung für Finanzen als Teilerfolg. Die Kombination aus der 

Absenkung des Beteiligungsquorums und zahlreichen Einzelmaßnah-

men setze missbräuchlichen Gestaltungen zur Vermeidung einer Grund-

erwerbsteuerbelastung engere Grenzen und berücksichtige zugleich die 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die in der Zehn-Prozent-Grenze 

eine regelmäßig unbeachtliche Geringfügigkeitsgrenze sehe. 

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel und Berlins Finanzsenator 

Matthias Kollatz-Ahnen (beide SPD) werteten die Entscheidung der 

Finanzministerkonferenz als Schritt in die richtige Richtung. Es müss-

ten aber weitere Schritte folgen. „Gerade aus Metropolensicht mit 

angespannten Wohnungsmärkten werden wir weiter an dem Thema 

dranbleiben. Wir werden ausloten, welche weiteren Maßnahmen es 

geben kann, ob sie verfassungsrechtlich machbar und praktisch durch-

führbar sind“, sagte Dressel. „Wir werden die weitere Entwicklung ge-

nau verfolgen und bei Bedarf weitergehen müssen“, so Kollatz-Ahnen. 

Ziel sei es, Umgehungen der Grunderwerbsteuer und Spekulationen 

mit Grundstücken grundsätzlich auszuschließen. Insbesondere in 

wachsenden Städten wie Hamburg und Berlin mit zum Teil hohen Ver-

knappungs- und Verdrängungstendenzen dürfe es nicht sein, „dass die 

Grunderwerbsteuer durch Tricks umgangen und jede Wertsteigerung 

auf dem Papier in Bargeld umgewandelt wird“.

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, PM vom  21.06.2018
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Kann der Kauf einer „verwohnten“ Wohnung  
anschaffungsnahen Aufwand verursachen?

Wer eine gebrauchte Wohnung beziehungsweise ein gebrauchtes Haus 

kauft, der kann den Kaufpreis per Abschreibung 50 Jahre lang steuer-

wirksam absetzen. Veranlasst der Käufer innerhalb der ersten drei 

Jahre Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die (ohne 

Umsatzsteuer) 15 Prozent der Anschaffungs-Kosten übersteigen, so 

wird der daraus resultierende finanzielle Aufwand dem Kaufpreis hin-

zugerechnet und in den Abschreibungsmodus übernommen. Geringere 

Kosten als „15 Prozent“ können als „sofort abzugsfähiger Erhaltungs-

aufwand“ vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat aber auch in einem Fall mit 

einem „15+Aufwand“ die Kosten als „sofort abzugsfähig“ angesehen. 

Dies sei dann zu rechtfertigen, wenn es sich (zum Beispiel) um seit 40 

Jahren vom verstorbenen Vormieter bewohnte Räume handele, die 

einen überdurchschnittlichen Aufwand erforderten, um sie überhaupt 

(wieder) vermietbar zu machen. 

Niedersächsisches FG, 12 K 113/16 vom 29.06.2017

Studium zum Sparkassenfachwirt kann zu Anspruch 
auf Kindergeld führen

Ein nach Abschluss einer Banklehre aufgenommenes Studium zum 

Sparkassenfachwirt, das nebenberuflich ausgeübt wird, kann Teil einer 

mehraktigen, zum Kindergeldbezug berechtigenden Berufsausbildung 

sein. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Sohn der Klägerin schloss im Januar 2016 seine Ausbildung zum 

Bankkaufmann ab und war danach bei der Bank in Vollzeit beschäftigt. 

Von Mai 2016 bis Januar 2018 nahm er am Studiengang Sparkassen-

fachwirt bei der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen  teil. Nach 

den Zulassungsbedingungen sind für die Aufnahme dieses Studiums 

unter anderem ein Abschluss als Bank- beziehungsweise Sparkassen-

kaufmann sowie eine Beschäftigung in einem Unternehmen der Spar-

kassen-Finanzgruppe erforderlich.

Die Familienkasse lehnte die Kindergeldfestsetzung für den Sohn der 

Klägerin ab Februar 2017 ab, weil es sich bei dem Studium um eine 

Zweitausbildung handele. Da für den Studiengang eine Beschäftigung 

bei der Sparkasse vorausgesetzt werde, liege eine Zäsur und damit kei-

ne einheitliche Ausbildung vor.

Dies sah das OVG anders und gab der Klage statt. Die Banklehre und 

das anschließende Studium seien als einheitliche mehraktige Berufs-

ausbildung anzusehen, weil beide Ausbildungsabschnitte in einem en-

gen sachlichen Zusammenhang stünden und im engen zeitlichen Zu-

sammenhang durchgeführt würden. Das Studium baue inhaltlich auf 

die Ausbildung zum Bankkaufmann auf und es handele sich um einen 

Abschluss, der eine Tätigkeit mit einem höheren Verantwortungsspek-

trum zulasse. Der Sohn der Klägerin habe das Studium nur vier Monate 

nach Abschluss der Ausbildung aufgenommen und sich bereits wäh-

rend seiner Ausbildung hierfür beworben. Die nach den Zulassungsbe-

dingungen vorausgesetzte Beschäftigung in einem Unternehmen der 

Sparkassen-Finanzgruppe führe nicht zu einer Zäsur. Hierbei handele 

es sich vielmehr um eine unschädliche ausbildungsbegleitende Berufs-

tätigkeit.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 14.05.2018, 13 K 1161/17 Kg

Unterhalt: Zahlung auch während eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres

Auch für die Zeit eines so genannten Freiwilligen Sozialen Jahres kann 

die Ausbildungs-Unterhaltspflicht für einen geschiedenen Vater ge-

genüber seinem Sohn bestehen. 

Das gelte jedenfalls dann, so das Oberlandesgericht Frankfurt am 

Main, wenn das Kind zu Beginn noch minderjährig ist und der Freiwil-

ligendienst auch der Berufsfindung dient. Neben einer „beruflichen 

Orientierungs- und Arbeitserfahrung“ vermittle der Freiwilligendienst 

auch wichtige soziale Kompetenzen, „die als Schlüsselkompetenz noch 

die Arbeitsmarktchancen verbessern“. Zudem sei hier dem jungen 

Mann (17,5 Jahre alt) empfohlen worden, vor Beginn der von ihm an-

gestrebten Ausbildung zum Altenpfleger auszuprobieren, ob er dafür 

geeignet sei. 

OLG Frankfurt am Main, 2 UF 135/17 vom 04.04.2018



Schaufenster Steuern Mandantenbrief HANK und PARTNER mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Schwäbisch Hall 7

GmbH- 
Geschäfts-
führer

Zahlungen auf ein Wertguthabenkonto fließen 
(noch) nicht zu

Bei Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto - hier zur Finanzierung 

eines vorzeitigen Ruhestandes für einen GmbH-Geschäftsführer - han-

delt es sich nicht um einen „gegenwärtig zufließenden Arbeitslohn“ 

und muss deshalb auch erst in der Phase der Auszahlung versteuert 

werden. 

Das gilt sowohl für an der GmbH beteiligte Gesellschafter-Geschäfts-

führer als auch für „Fremd-Geschäftsführer“ einer GmbH. 

So vom Bundesfinanzhof (BFH) gegen das Finanzamt entschieden, das 

für Beträge, auf die der Geschäftsführer (hier in Höhe von 6.000 Euro 

monatlich) „verzichtet“ hatte, Lohnsteuern nachberechnet hatte. Der 

„Verzicht“ auf die Auszahlung bei der Übertragung auf das Konto sei 

„zugunsten der Auszahlung in der Freistellungsphase“ geschehen. 

BFH, VI R 17/16 vom 22.02.2018

Dienst-Pkw: Zwischen Gesellschaftern formal ver-
einbartes Nutzungsverbot hindert Anscheinsbeweis 
einer Privatnutzung durch Gesellschafter nicht

Bei einem Gesellschafter ist die auf den Beweis des ersten Anscheins 

gestützte Annahme, er habe einen ihm zur Verfügung stehenden 

Dienst-Pkw privat genutzt, auch dann möglich, wenn formal ein Nut-

zungsverbot zwischen den Gesellschaftern vereinbart worden ist. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Nach der allgemeinen Lebenserfahrung würden dienstliche Fahrzeu-

ge, die zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich 

privat genutzt, führt das FG aus. Dafür spreche der Beweis des ersten 

Anscheins. Soweit keine besonderen Umstände hinzutreten, könne 

das Gericht aufgrund der Anscheinsbeweisregel regelmäßig davon 

ausgehen, dass eine private Nutzung stattgefunden hat. Den Beweis 

des ersten Anscheins könne der Steuerpflichtigen durch einen Gegen-

beweis entkräften oder erschüttern. Dafür müsse er nicht beweisen, 

dass keine private Nutzung stattgefunden hat. Erforderlich, aber auch 

ausreichend sei, dass er einen Sachverhalt darlegt (und im Zweifelsfall 

nachweist), der die ernsthafte Möglichkeit eines anderen als des der 

allgemeinen Erfahrung entsprechenden Geschehens ergibt. Der An-

scheinsbeweis wird laut FG im Regelfall noch nicht erschüttert, wenn 

der Steuerpflichtige lediglich behauptet, für privat veranlasste Fahrten 

hätten private Fahrzeuge zur Verfügung gestanden.

Die Klägerin hat vorgetragen, dass ihr Gesellschafter das ihm überlas-

sene Kfz nicht privat nutzen durfte. In diesem Zusammenhang hat sie 

eine von beiden Gesellschaftern unterzeichnete Vereinbarung in Kopie 

eingereicht. Allerdings sei bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer 

die auf den Beweis des ersten Anscheins gestützte Annahme, er habe 

einen ihm zur Verfügung stehenden Dienst-Pkw privat genutzt, auch 

dann möglich, wenn formal ein Nutzungsverbot vereinbart worden 

ist, betont das FG unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofes (BFH, Beschlüsse vom 19.12.2003, VI B 281/01, vom 

27.10.2005, VI B 43/05 und vom 14.08.2006, VI B 152/05). Bei einem 

Gesellschafter-Geschäftsführer sei wegen seiner herausragenden Posi-

tion und dem damit verbundenen jederzeitigen Zugriff auf den betrieb-

lichen Pkw nach den Regeln des Anscheinsbeweises von einer privaten 

Nutzung der Pkw auszugehen. An den Nachweis fehlender Privatnut-

zung seien strenge Anforderungen zu stellen. Anderenfalls hätte es der 

Gesellschafter in der Hand, ob er den Eigenverbrauch versteuert. 

Das FG war im vorliegenden Fall davon überzeugt, dass das private 

Nutzungsverbot nur aus steuerrechtlichen Gründen vereinbart worden 

ist und eine private Nutzung stattgefunden hat. Denn es sei kein au-

ßersteuerrechtlicher Grund für das angebliche Verbot ersichtlich. Dies 

gelte insbesondere, weil die Zurverfügungstellung des Kfz an den Ge-

sellschafter selbst nicht geregelt worden sei, weder im Gesellschafts-

vertrag noch durch eine gesonderte Vereinbarung. Die Vereinbarung 

eines solchen Nutzungsverbotes sei auch nicht üblich. Gerade bei Ge-

sellschaftern oder Geschäftsführern sei es „normal“, so das Gericht, 

dass diesen ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt wird. Die Verein-

barung eines privaten Nutzungsverbots sei hingegen nicht üblich. Es 

sei auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, auf solche Weise ein Kfz betrieb-

lich vorzuhalten und gegebenenfalls privat ein weiteres zu finanzieren, 

wenn die betrieblichen Kosten vom Nutzenden fast in voller Höhe 

selbst getragen werden müssen. 

Auch das Vorhandensein eines zweiten Pkw in der Familie des Gesell-

schafters könne den Anscheinsbeweis nicht erschüttern, fährt das FG 

fort. Der Gesellschafter der Klägerin beziehungsweise dessen Ehefrau 

besitze zwar einen weiteren Pkw. Diesen habe jedoch die Ehefrau des 
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Gesellschafters unter anderem auch für ihre täglichen Fahrten zur 

Arbeit genutzt. Aus den von der Klägerin zu diesem privaten Pkw der 

Ehefrau des Gesellschafters eingereichten Unterlagen ergebe sich, 

dass dieser Pkw lediglich für maximal 4.000 Kilometer genutzt werden 

sollte. Bereits die von der Ehefrau erklärten Fahrten zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte hätten im Streitjahr 2014 aber 3.680 Kilome-

ter betragen. Das Gericht hält es für sehr unwahrscheinlich, dass eine 

Familie mit zwei Kindern nicht mehr als 320 Kilometer im Jahr privat 

gefahren ist. Es könne deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass 

dem Gesellschafter der Klägerin überhaupt ein Fahrzeug zur Verfügung 

gestanden hat. 

Gegen die Nichtzulassung der Revision wurde Beschwerde eingelegt. 

Diese ist beim BFH unter dem Aktenzeichen VIII B 38/18 anhängig.

FG Hamburg, Urteil vom 06.02.2018, 6 K 172/17, nicht rechtskräftig

Einbringungsgewinn: Unterliegt nicht unbedingt der 
Gewerbesteuer

Der Einbringungsgewinn II gemäß § 22 Absatz 2 Umwandlungssteuer-

gesetz (UmwStG) unterliegt dann nicht der Gewerbesteuer (GewSt), 

wenn die Einbringung der GmbH-Anteile zum gemeinen Wert nicht 

gewerbesteuerpflichtig gewesen wäre. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Schleswig-Holstein entschieden. Mit dem Urteil ist – soweit ersichtlich 

– erstmals eine Entscheidung zu den gewerbesteuerlichen Folgen der 

Verletzung einer Sperrfrist gemäß § 22 Absatz 2 UmwStG ergangen.

Die Klägerin war durch Verschmelzung Gesamtrechtsnachfolgerin der 

A GmbH & Co. KG (A-KG) geworden. An der A-KG waren die C-GmbH 

als Komplementärin ohne Kapitaleinlage und die Eheleute E und G mit 

einer Kapitaleinlage von je 25,5 Prozent sowie die IGmbH mit einer 

Kapitaleinlage von 49 Prozent als Kommanditisten beteiligt. Auch an 

der CgmbH waren E und G zu je 25,5 Prozent und die I-GmbH zu 49 

Prozent beteiligt. Daneben hielten E, G und die I-GmbH im selben 

Beteiligungsverhältnis Anteile an der K-GmbH. Die Anteile an der C-

GmbH und an der K-GmbH stellten notwendiges Sonderbetriebsver-

mögen II der Kommanditisten dar. Im März 2010 gründeten E und G 

die M-GmbH, deren Geschäftsanteile sie zu jeweils 50 Prozent hielten. 

Im Mai 2010 brachten E und G ihre Anteile an der A-KG, der C-GmbH 

und der K-GmbH zum Buchwert – bezüglich des Kapitalkontos der 

Ergänzungsbilanz der A-KG zum Zwischenwert – gegen Gewährung 

neuer Gesellschaftsanteile nach § 20 UmwStG in die M-GmbH ein. 

Außerdem legten sie Optionsrechte betreffend die genannten Beteili-

gungen in die M-GmbH ein, die aus einem bereits 2005 geschlossenen 

Optionsvertrag resultierten. Daraus ergab sich insbesondere das Recht 

für E und G, ihre Gesellschaftsanteile mit Wirkung auf den 30.06.2010 

der IGmbH zu einem bestimmten Preis anzudienen („Put-Option“). 

Die M-GmbH übte die Optionsrechte aus und veräußerte die Kom-

manditanteile an der A-KG sowie die eingebrachten Geschäftsanteile 

an der C-GmbH und der K-GmbH an die I-GmbH. Aus der Veräuße-

rung der Anteile an der K-GmbH ergab sich ein Einbringungsgewinn 

II in Höhe von circa 2.500.000 Euro. Diesen erfasste das Finanzamt 

unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gemäß § 3 Nr. 40 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) zu 60 Prozent als gewerbesteuerpflichti-

gen Gewinn der Klägerin bei der Festsetzung des GewSt-Messbetrags 

für 2010 und berief sich in seiner Argumentation ausdrücklich auf das 

BMF-Schreiben vom 11.11.2011 (BStBl. I 2001, S. 1314). Daraus ergebe 

sich, dass der Einbringungsgewinn II zum Gewerbeertrag gehöre.

Dieser Sichtweise ist das FG entgegengetreten. In dem der Gewerbe-

besteuerung zu unterwerfenden Gewerbeertrag sei nur der Gewinn aus 

dem laufenden Gewerbebetrieb zu erfassen, während Gewinnbestand-

teile, die durch dessen Aufgabe oder Veräußerung entstanden seien, 

unberücksichtigt blieben, weil sie dem Wesen der GewSt als einer auf 

den tätigen Betrieb bezogenen Sachsteuer widersprächen.

Der Einbringungsgewinn II im Sinne des § 22 Absatz 2 UmwStG sei 

kein laufender Gewinn und gehöre damit nicht zum Gewerbeertrag der 

Klägerin. Das UmwStG enthalte selbst keine Aussage darüber, ob der 

Einbringungsgewinn II in den Gewerbeertrag einzubeziehen sei. Insbe-

sondere lasse sich eine solche nicht der in § 22 Absatz 2 UmwStG ent-

haltenen Formulierung entnehmen, dass es sich bei dem Einbringungs-

gewinn II um einen „Gewinn des Einbringenden aus der Veräußerung 

von Anteilen“ handele. Denn aus den Gesetzesmaterialien ergebe sich, 

dass dadurch keine gesonderte Zuordnung des Gewinns geregelt wer-

den solle; diese sollte sich vielmehr nach den allgemeinen Vorschriften 

richten. Dementsprechend sei der Einbringungsgewinn II gewerbe-

steuerlich so zu behandeln, wie eine Anteilseinbringung zum gemeinen 

Wert im Einbringungszeitpunkt zu versteuern gewesen wäre. Danach 

sei der Einbringungsgewinn II vorliegend nicht dem Gewerbeertrag 
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zuzurechnen. Denn die eingebrachten Anteile an der K-GmbH seien 

als notwendiges Sonderbetriebsvermögen II Bestandteil der vollstän-

dig veräußerten Mitunternehmerschaft der Eheleute E und G an der 

A-KG gewesen. Da in den Gewerbeertrag insbesondere die nach dem 

ESt-Recht mit dem ermäßigten Steuersatz zu versteuernden Veräuße-

rungsgewinne nicht einzubeziehen seien, wäre auch eine direkte Ver-

äußerung der gesamten Mitunternehmerschaft zum gemeinen Wert 

für E und G nicht der GewSt zu unterwerfen gewesen.

Denn zu den Bestandteilen des begünstigten Veräußerungsgewinns 

zählten auch solche, die zwar einkommensteuerrechtlich keine Ver-

äußerungs- oder Aufgabegewinne darstellten, die aber doch in einem 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Betriebsveräußerung oder Be-

triebsaufgabe stehen und daher keinen „laufenden“ Gewinn darstell-

ten. Das gelte nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes, der zu 

folgen sei, auch für Gewinne aus der Veräußerung einer im Sonderbe-

triebsvermögen II eines Mitunternehmers gehaltenen Beteiligung an 

einer GmbH (Urteil vom 03.04.2008, IV R 54/04). Der erforderliche 

unmittelbare Zusammenhang sei dabei – wie hier – immer dann zu be-

jahen, wenn die Anteilsveräußerung Teil des einheitlichen wirtschaft-

lichen Vorgangs der Betriebsveräußerung oder -aufgabe beziehungs-

weise der Veräußerung oder Aufgabe des Mitunternehmeranteils sei, 

welche zur Einstellung der werbenden Tätigkeit des Unternehmens 

führe (vgl. BFH, Urteil vom 03.12.2015, IV R 4/13).

Gegen diese Sichtweise sprächen nicht die unterschiedlichen For-

mulierungen in § 22 Absatz 1 UmwStG einerseits und in Absatz 2 der 

Norm andererseits. Diese beruhten auf der unterschiedlichen ertrag-

steuerlichen Behandlung der jeweils geregelten Vorgänge und hätten 

keine Bedeutung für ihre gewerbesteuerliche Beurteilung. Sinn und 

Zweck der §§ 20 ff. UmwStG in der im Streitjahr geltenden Fassung 

sei es, im Interesse der Erleichterung von Unternehmensumstruktu-

rierungen ein einheitliches und EU-konformes System für die steuer-

liche Behandlung von Einbringungsfällen zu schaffen (nachträgliche 

Einbringungsgewinnbesteuerung), das Doppelbesteuerungen von 

stillen Reserven weitgehend vermeidet. Es solle jedoch auch weiter-

hin sichergestellt werden, dass die im Zeitpunkt der Betriebseinbrin-

gung oder des Anteilstauschs aufgelaufenen und auf die Anteile der 

übernehmenden Gesellschaft übertragenen stillen Reserven bei einer 

Veräußerung der Anteile innerhalb der Sperrfrist letztlich im Zeitpunkt 

der Veräußerung der Anteile der (vollen) Besteuerung unterliegen (vgl. 

BT-Drs. 16/2710, S. 42). 

Dementsprechend solle § 22 Absatz 1 UmwStG dazu dienen, eine 

als ungerechtfertigt angesehene Flucht in das Teileinkünfteverfahren 

zu vermeiden: durch die Erfassung des Einbringungsgewinns I werde 

bewirkt, dass bei der Einlage von Mitunternehmeranteilen in eine Ka-

pitalgesellschaft und die nachfolgende Veräußerung der Anteile an 

derselben keine Statusverbesserung von einer Besteuerung gemäß § 

16 EStG zu einer Teileinkünftebesteuerung erfolge. Letzteres wäre aber 

auch bei einer direkten Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen 

durch eine natürliche Person einschlägig. Ziel des § 22 Absatz 2 Um-

wStG sei es daher, eine „Flucht“ in das körperschaftsteuerliche Frei-

stellungsverfahren gem. § 8b KStG zu verhindern. Dieser Sichtweise 

stehe nicht entgegen, dass durch die Anwendung der Siebtel-Regelung 

nicht zwangsläufig sämtliche stillen Reserven in den (Mitunterneh-

mer-)Anteilen aufgedeckt würden. Vorliegend ergebe sich das schon 

daraus, dass die Weiterveräußerung bereits im ersten Jahr nach der 

Einbringung erfolgt sei. Hinweise auf eine missbräuchliche Vorgehens-

weise im Sinne des § 42 Abgabenordnung lägen nicht vor.

Das FG hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen. Das Revisions-

verfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 13/18 anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.03.2018, nicht 

rechtskräftig

EC-Karten-Umsätze im Kassenbuch:  
BMF konkretisiert seine Rechtsauffassung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nach Hinweisen aus der Pra-

xis seine Rechtsauffassung zu EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch 

konkretisiert. Wie der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) am 

02.07.2018 mitteilt, stellt das BMF klar, dass die Erfassung von EC-Kar-

ten-Umsätzen im Kassenbuch sowohl in der Vergangenheit als auch 

in der Zukunft einen formellen Mangel darstellt, da im Kassenbuch 

lediglich Barbewegungen zu erfassen seien. Sinn und Zweck eines Kas-

senbuches sei die Dokumentation des jeweils aktuellen Barbestands 

der Kasse.

Das Kassenbuch solle einen Überblick über den Bargeldbestand des 

Steuerpflichtigen ermöglichen, so das BMF weiter. Hierfür solle es so 
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beschaffen sein, dass der Sollbestand jederzeit mit dem Istbestand 

verglichen werden kann, um so eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit 

herzustellen.

Wie bereits in dem Schreiben vom 16.08.2017 ausgeführt, sei die 

steuerrechtliche Würdigung des Sachverhaltes in der Folge vom Ein-

zelfall abhängig. Werden die ursprünglich im Kassenbuch erfassten 

EC-Karten-Umsätze zum Beispiel in einem weiteren Schritt gesondert 

kenntlich gemacht oder sogar wieder aus dem Kassenbuch auf ein ge-

sondertes Konto aus- beziehungsweise umgetragen, so sei – obwohl 

die zunächst fälschlich in das Kassenbuch aufgenommenen EC-Karten-

Umsätze weiterhin einen formellen Mangel darstellen – weiterhin die 

Kassensturzfähigkeit der Kasse gegeben. 

Die (zumindest zeitweise) Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im 

Kassenbuch sei ein formeller Mangel, der bei der Gewichtung weite-

rer formeller Mängel im Hinblick auf eine eventuelle Verwerfung der 

Buchführung nach § 158 Abgabenordnung regelmäßig außer Betracht 

bleibe. Voraussetzung sei, so das BMF, dass der Zahlungsweg ausrei-

chend dokumentiert wird und die Nachprüfbarkeit des tatsächlichen 

Kassenbestandes jederzeit besteht.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 02.07.2018

Arbeitgeber nach rechtswidriger Versetzung  
zu Schadenersatz für Zweitwohnung und Pendeln 
verpflichtet

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen hat eine Arbeitgeberin dazu 

verurteilt, ihrem Arbeitnehmer nach einer unwirksamen Versetzung 

die Kosten für eine Zweitwohnung und eines Teils der Heimfahrten zu 

erstatten sowie ein Tagegeld zu zahlen.

Der Arbeitnehmer war seit 1997 bei einem Tischler- und Montageun-

ternehmen aus Südhessen beschäftigt. Zuletzt war der Metallbaumeis-

ter auch Betriebsleiter des südhessischen Standorts. Ab November 

2014 versetzte die Arbeitgeberin ihn für mindestens zwei Jahre in ihre 

sächsische Niederlassung, die circa 480 Kilometer entfernt ist. Der Ar-

beitnehmer folgte der Aufforderung, klagte jedoch erfolgreich gegen 

die Versetzung, sodass er nach einem rechtskräftigen Berufungsurteil 

ab Oktober 2016 wieder in Südhessen arbeiten konnte.

Während seines Einsatzes in der sächsischen Niederlassung mietete 

der Arbeitnehmer eine Zweitwohnung für circa 315 Euro monatlich. 

Außerdem pendelte er mit seinem Privatfahrzeug regelmäßig sonn-

tags und freitags zwischen Hauptwohnsitz und Zweitwohnung. 2016 

klagte der Metallbaumeister erneut und forderte von seiner Arbeitge-

berin Schadenersatz. Er verlangte unter anderem Erstattung der Kos-

ten der Zweitwohnung, der wöchentlichen Heimfahrten, die Vergü-

tung der Fahrzeit und ein Tagegeld.

Das LAG hat in dem Berufungsverfahren die Forderungen teilweise als 

berechtigt anerkannt. Da in dem vorausgehenden Rechtsstreit fest-

gestellt worden sei, dass die Versetzung rechtswidrig war, schulde die 

Arbeitgeberin Schadenersatz. Dieser umfasse dem Grunde nach die 

Kosten der Zweitwohnung und des Pendelns. Der Ausgleich des Scha-

dens könne aber nicht nach den Regelungen über Montageeinsätze in 

dem für beide Seiten geltenden Tarifvertrag für das hessische Tisch-

lerhandwerk, Bestattungs- und Montagegewerbe erfolgen. Denn es 

habe sich um einen dauernden und nicht um einen vorübergehenden 

Einsatz gehandelt. Der Arbeitnehmer könne auch nicht die Kosten für 

Heimfahrten zu dem Erstwohnsitz vom Arbeitgeber als Aufwendungs-

ersatz (entsprechend § 670 Bürgerliches Gesetzbuch) verlangen. Denn 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle seien regelmäßig der Pri-

vatsphäre zuzuordnen.

Der Schaden sei nach dem Leitbild der öffentlich-rechtlichen Reisekos-

tenregelungen, konkret der Trennungsgeldverordnung, zu berechnen, 

so das LAG. Dies führe zu einer vollständigen Erstattung der Mietkos-

ten, da diese angemessen gewesen seien. Die Fahrkosten seien nur 

nach dem Wert einer Zugfahrt an jedem zweiten Wochenende aus-

zugleichen, ohne Vergütung der Fahrtzeit. Daneben stehe dem Arbeit-

nehmer für den höheren Aufwand aber ein monatlicher Ausgleich von 

236 Euro zu, ermittelt nach den Vorschriften für ein Trennungstage-

geld.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zu den Fragen der Berechnung 

des Schadenersatzes und seiner Berechnung wurde für beide Parteien 

die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Hessen, Urteil vom 10.11.2017, 10 Sa 964/17, 

noch nicht rechtskräftig


